
 






1. Richtlinie

83/513/EWG

Richtlinie des Rates vom 26. September 1983 betreffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Cadmiumableitungen 

Amtsblatt Nr. L 291 vom 24.10.1983 S. 1 – 8

2. Darstellung des Inhalts

Artikel 1

(1)
Diese Richtlinie 

· legt gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 76/464/EWG Grenzwerte für Emissionsnormen für Cadmium in Ableitungen aus Industriebetrieben im Sinne des Artikels 2 Buchstabe e) Der vorliegenden Richtlinie fest; 

· legt gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 76/464/EWG Qualitätsziele für Gewässer in bezug auf Cadmium fest; 

· legt gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 76/464/EWG die Fristen zur Erfüllung der Voraussetzungen für die von den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten für bestehende Ableitungen bewilligten Genehmigungen fest; 

· legt gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 76/464/EWG die Referenzmeßverfahren für die Bestimmung des Cadmiumgehalts in Ableitungen und in Gewässern fest; 

· legt gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/464/EWG ein Überwachungsverfahren fest; 

· schreibt den Mitgliedstaaten vor, im Falle von Ableitungen, die die Gewässer mehrerer Mitgliedstaaten betreffen, zusammenzuarbeiten.

(2) Diese Richtlinie findet auf die in Artikel 1 der Richtlinie 76/464/EWG genannten Gewässer mit Ausnahme des Grundwassers Anwendung. 

3. Berichtspflicht

Artikel 5 

(1) Die Kommission nimmt anhand der Auskünfte, die ihr gemäß Artikel 13der Richtlinie 76/464/EWG auf ihr Ersuchen im Einzelfall von den Mitgliedstaaten übermittelt werden, und zwar insbesondere über 

· Einzelheiten über die Genehmigungen, in denen die Emissionsnormen für die Ableitungen von Cadmium festgelegt sind, 

· die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Cadmiumableitungen in die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Gewässer, 

· die Ergebnisse der Messungen des zur Feststellung der Konzentrationen von Cadmium eingerichteten nationalen Überwachungsnetzes, eine vergleichende Bewertung der Anwendung der vorliegenden Richtlinie durch die Mitgliedstaaten vor.

(2) Die Kommission übermittelt dem Rat alle fünf Jahre- zum ersten mal vier Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie- die Ergebnisse der vergleichenden Bewertung nach Absatz 1.

(3) Die Kommission legt dem Rat im Falle einer Änderung des wissenschaftlichen Erkenntnisstands hauptsächlich in bezug auf die Toxizität, Langlebigkeit und Akkumulation des Cadmiums in lebenden Organismen und in Sedimenten oder im Falle einer Verbesserung der besten verfügbaren technischen Mittel geeignete Vorschläge vor, mit denen die Grenzwerte und Qualitätsziele erforderlichenfalls verbessert oder neue Grenzwerte und Qualitätsziele festgelegt werden sollen. 

4. Datengrundlage

Anhang I

Grenzwerte, Fristen für die Einhaltung der Grenzwerte und Überwachungs- und Kontrollverfahren für die Ableitungen
1. Grenzwerte und Fristen 

Industriezweig 1

Maßeinheit
Grenzwerte, die einzuhalten sind ab





1.1.1986
1.1.19892

1.
Zinkbergbergbau, Blei- und Zinkraffination, NE-Metallindustrie und Industrie für metallisches Cadmium
Milligramm Cadmium pro Liter abgeleitetes Abwasser
0,33
0,23

2
Herstellung von Cadmiumverbindungen
Milligramm Cadmium pro Liter abgeleitetes Abwasser
0,53
0,23



Gramm abgeleitetes Cadmium pro Kilogramm verwendetes Cadmium
0,54
5

3.
Pigmentherstellung
Milligramm Cadmium pro Liter abgeleitetes Abwasser
0,53
0,23



Gramm abgeleitetes Cadmium pro Kilogramm verwendetes Cadmium
0,34
5

4
Herstellung von Stabilisatoren
Milligramm Cadmium pro Liter abgeleitetes Abwasser
0,53
0,23



Gramm abgeleitetes Cadmium pro Kilogramm verwendetes Cadmium
0,5 4
5

5
Herstellung von Primär- und Sekundär Batterien
Milligramm Cadmium pro Liter abgeleitetes Abwasser
0,53
0,23



Gramm abgeleitetes Cadmium pro Kilogramm verwendetes Cadmium
1,54
5

6.
Galvanotechnik 6
Milligramm Cadmium pro Liter abgeleitetes Abwasser
0,53
0,23



Gramm abgeleitetes Cadmium pro Kilogramm verwendetes Cadmium
0,34
5

7.
Herstellung von Phosphorsaure und/oder Phosphatdüngemitteln aus Phosphormineralen 7

-
-

1. Für Industriezweige, die in dieser Tabelle nicht genannt sind, werden Grenzwerte, wenn nötig, vom Rat zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. In der Zwischenzeit legen die Mitgliedstaaten Emissionsnormen für Cadmiumableitungen gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 76/464/EWG in eigener Zuständigkeit fest. Bei diesen Emissionsnormen müssen die besten verfügbaren technischen Mittel berücksichtigt werden; sie dürfen nicht weniger streng sein als der am besten vergleichbare Grenzwert dieses Anhangs. 

2. Aufgrund der Erfahrungen, die die Kommission bei der Anwendung dieser Richtlinie macht, unterbreitet sie dem Rat in Anwendung des Artikels 5 Absatz 3 rechtzeitig Vorschläge mit dem Ziel, strengere Grenzwerte festzulegen, die 1992 in Kraft treten sollen. 

3. Durchschnittliche monatliche Gesamtcadmiumkonzentration, gewogen nach der Abflußmenge. 

4. Monatlicher Durchschnittswert. 

5. Gegenwärtig können die Grenzwerte nicht als Frachtwerte ausgedrückt werden. Diese Werte werden vom Rat gemäß Artikel 5 Absatz 3 gegebenenfalls festgelegt. Falls der Rat keine Festlegungen trifft, gelten die Frachtgrenzwerte der Spalte "1.1.1986" weiter. 

6. Die Mitgliedstaaten können die Anwendung der Grenzwerte für Betriebe, die weniger als 10 kg Cadmium pro Jahr ableiten und deren galvanische Wannen insgesamt ein Fassungsvermögen von weniger als 1,5 Kubikmeter besitzen, bis zum 1. Januar 1989 aussetzen, wenn technische oder verwaltungsmäßige Umstände dies zwingend erfordern. 

7. Zur Zeit gibt es keine wirtschaftlich brauchbaren technischen Verfahren, die es ermöglichen, den Ableitungen aus der Herstellung von Phosphorsäure und/oder Phosphatdüngemittel aus Phosphormineralen systematisch das Cadmium zu entziehen. Für diese Ableitungen wurde folglich kein Grenzwert festgesetzt. Das Fehlen solcher Grenzwerte entbindet die Mitgliedstaaten nicht von ihrer Verpflichtung, nach der Richtlinie 76/464/EWG Emissionsnormen für diese Ableitungen festzusetzen. 





1. In der vorstehenden Tabelle sind die in Konzentrationswerten ausgedrückten Grenzwerte für die Industriezweige der Rubriken 2, 3, 4, 5 und 6 angegeben, die grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen. Auf keinen Fall dürfen die als Höchstkonzentration ausgedrückten Grenzwerte über den Werten liegen, die sich aus der Division der Höchstmengen durch den Wasserbedarf je Kilogramm verwendetes Cadmium ergeben. Da jedoch die Cadmiumkonzentration in den Abflüs​sen von der verwendeten Wassermenge abhängt, die sich jeweils nach Verfahren und Industrie​betrieb unterscheidet, müssen die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Grenzwerte, die als Menge des abgeleiteten Cadmiums im Verhältnis zur Menge des verwendeten Cadmiums ausge​drückt sind, in jedem Fall eingehalten werden.

2. Die Grenzwerte als tägliche Durchschnittswerte betragen das Doppelte der in der Tabelle ange​ge​be​nen entsprechenden Grenzwerte als monatliche Durchschnittswerte.

3. Um zu überprüfen, ob die Ableitungen den Emissionsnormen genügen, die entsprechend den in die​sem Anhang festgelegten Grenzwerten festgesetzt wurden, muß ein Kontrollverfahren einge​führt werden.
Dieses Kontrollverfahren muß die Entnahme und die Analyse von Proben, die Messung des Ab​flus​ses und der Menge des verwendeten Cadmiums vorsehen. 
Läßt sich die Menge des verwendeten Cadmiums nicht ermitteln, so kann beim Kontrollverfahren von der Cadmiummenge ausgegangen werden, die nach der Produktionskapazität, die der Geneh​migung zugrunde liegt, verwendet werden kann.

4. Es wird eine repräsentative Probe der Abflüsse innerhalb von 24 Stunden entnommen. Die wäh​rend eines Monats abgeleitete Cadmiummenge wird auf der Grundlage der täglich abgeleiteten Cadmiummenge berechnet. 
Ein vereinfachtes Kontrollverfahren kann jedoch für Industriebetriebe eingeführt werden, die jähr​lich nicht mehr als zehn Kilogramm Cadmium ableiten. Für Galvanotechnik-Betriebe kann nur dann ein vereinfachtes Kontrollverfahren eingeführt werden, wenn die galvanischen Wannen ins​gesamt ein Fassungsvermögen von weniger als 1,5 Kubikmeter besitzen. 

Anhang II

Qualitätsziele
Für die Mitgliedstaaten, welche die Ausnahmeregelung nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/464/EWG anwenden, werden die Emissionsnormen, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 der genannten Richtlinie aufstellen und zur Anwendung bringen müssen, so festgesetzt, daß das (oder die) entsprechende (n) Qualitätsziel (e) unter den nachstehend aufgeführten Zielen in dem Gebiet, das von Cadmiumableitungen betroffen ist, eingehalten wird (werden). Die zuständige Behörde be​zeich​net das betroffene Gebiet in jedem Einzelfall und wählt unter den unter Nummer 1 aufge​führten Qualitätszielen dasjenige oder diejenigen aus, das (die) ihr im Hinblick auf die Zweckbestimmung des betroffenen Gebiets angemessen erscheint (erscheinen); dabei trägt sie dem Umstand Rechnung, daß durch diese Richtlinie jegliche Verschmutzung beseitigt werden soll.

1. Um die Verschmutzung im Sinne der Richtlinie 76/464/EWG gemäß Artikel 2 derselben Richtlinie zu beseitigen, werden folgende Qualitätsziele 5, hinreichend nahe der Einleitungsstelle gemessen, festgelegt 5:

1.1. Die Gesamtcadmiumkonzentration in den oberirdischen Binnengewässern, die von Ableitungen betroffen sind, darf 5 µg/l nicht überschreiten. 

1.2. Die Konzentration des gelösten Cadmiums in Mündungsgewässern, die von Ableitungen betroffen sind, darf 5 µg/l nicht überschreiten. 

1.3. Die Konzentration des gelösten Cadmiums im Küstenmeer und in den inneren Küstengewässern, außer Mündungsgewässern, die von Ableitungen betroffen sind, darf 2,5 µg/l nicht überschreiten. 

1.4. bei Gewässern, aus denen Trinkwasser gewonnen wird, muß der Cadmiumgehalt den Anforderungen der Richtlinie 75/440/EWG entsprechen.

2. zusätzlich zu diesen Vorschriften müssen die Cadmiumkonzentrationen mit Hilfe des in Artikel 5 genannten nationalen Überwachungsnetzes ermittelt und die Ergebnisse mit folgenden Konzentrationen verglichen werden 6: 

2.1. im Falle der oberirdischen Binnengewässer mit der Gesamtcadmiumkonzentration von 1 µg/l. 

2.2. im Falle der Mündungsgewässer mit der Konzentration des gelösten Cadmiums in Höhe von 1 µg/l. 

2.3. im Falle des Küstenmeers und der inneren Küstengewässer, außer Mündungsgewässern, mit einer Konzentration des gelösten Cadmiums in Höhe von 0,5 µg/l. Werden diese Konzentrationen an einem der Punkte des nationalen Überwachungsnetzes nicht eingehalten, so sind die Gründe hierfür der Kommission mitzuteilen.

3. Die Cadmiumkonzentration in Sedimenten und/oder Mollusken und Schalentiere, soweit möglich der Art Mytilus edulis, darf mit der Zeit nicht wesentlich ansteigen.

4. Sind mehrere Qualitätsziele für die Gewässer eines Gebiets anwendbar, so muß die Qualität des Wassers jedem dieser Ziele entsprechen. 

Anhang III

Referenzmeßverfahren
1. Die Referenzanalysemethode zur Ermittlung des Cadmiumgehalts im Wasser, in Sedimenten und in Mollusken und Schalentiere ist die Atomabsorptionsspektrophotometrie nach Konservierung und entsprechender Behandlung der Probe.
Es muß eine Erfassungsgrenze 4 eingehalten werden, bei der die Cadmiumkonzentration mit einer Richtigkeit 4 von ± 30 % und einer Genauigkeit 4 von ± 30 % bei folgenden Konzentrationen ermittelt werden kann: 

· im Falle von abgeleitetem Abwasser ein zehntel der in der Genehmigung angegebenen zulässigen Höchstkonzentration von Cadmium; 

· im Falle von Oberflächenwasser 0,1 µg/l oder ein Zehntel der in dem Qualitätsziel angegebenen Cadmiumkonzentration, wobei der höhere Wert gilt; 

· im Falle von Mollusken und Schalentiere 0,1 mg/kg Naßgewicht; 

· im Falle von Sedimenten ein Zehntel der Cadmiumkonzentration der Probe oder 0,1 mg/kg Trockengewicht bei Trocknung bei 105 °C bis 110 °C und konstantem Gewicht, wobei der höhere Wert gilt.

2. Für die Messung des Abflusses ist eine Genauigkeit von ± 20 % vorgeschrieben. 

Anhang IV

Überwachungsverfahren für die Qualitätsziele

1. Für jede Genehmigung, die in Anwendung dieser Richtlinie erteilt wird, bestimmt die zuständige Behörde die Vorschriften, Überwachungsmodalitäten und Fristen, um die Einhaltung des betref​fenden Qualitätsziels oder der betreffenden Qualitätsziele sicherzustellen.

2. In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/464/EWG unterrichtet der Mitglied​staat die Kommission bei jedem ausgewählten und angewandten Qualitätsziel über: 

· die Einleitungsstellen und Dispersionsvorrichtungen; 

· das Gebiet, in welchem das Qualitätsziel angewandt wird; 

· die Orte der Probenahme; 

· die Häufigkeit der Probenahme; 

· die Probenahme - und Meßmethode; 

· die Ergebnisse.

3. Die Proben müssen ausreichend repräsentativ für die Qualität der Gewässer in dem durch die Einleitung betroffenen Gebiet sein, und die Probenahmehäufigkeit muß genügend hoch sein, um etwaige Änderungen des Zustandes der Gewässer aufzeigen zu können, insbesondere unter Berücksichtigung der natürlichen Veränderungen des Wasserhaushalts. 

5. Nachfolgende Änderungen

geändert durch:

91/692/EWG

Richtlinie des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien 

Amtsblatt Nr. L 377 vom 31.12.1991 S. 48 - 54 

übernommen durch:

Anhang XX - Umweltschutz - Verzeichnis nach Artikel 74 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum

Amtsblatt Nr. L 001 vom 03.01.1994 S. 494 – 500
durchgeführt durch:

94/741/EG

Entscheidung der Kommission vom 24. Oktober 1994 über die Fragebögen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Abfallrichtlinien (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) 

Amtsblatt Nr. L 296 vom 17.11.1994 S. 42 – 55

durchgeführt durch:

97/622/EG
Entscheidung der Kommission vom 27. Mai 1997 der Fragebögen zu den Berichten der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Richtlinien auf dem Abfallsektor (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates)

Amtsblatt Nr. L 256 vom 19.09.1997 S. 13 – 19

siehe

2000/60/EG

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik

Amtsblatt Nr. L 327 vom 22.12.2000 S. 1

6. Fundstelle in der Wasserrahmenrichtlinie 

Anhang IX
Emissionsgrenzwerte und Umweltqualitätsnormen

ii)


